
BU-Versicherung: Diese Klauseln
sind entscheidend

Eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung (BU) gehört zu den
wichtigsten Policen überhaupt.
Denn wer nach einem Unfall
oder einer Krankheit nicht
mehr in der Lage ist zu arbeiten,
muss im Ernstfall mit deutli-
chen Einkommenseinbußen
rechnen. Diese Versorgungslü-
cke kann eine gute BU schlie-
ßen.
Anna Follmann von der Ver-

braucherzentrale Rheinland-
Pfalz rät Verbraucherinnen und
Verbrauchern, die Police bereits
in jungen Jahren abzuschließen,
wenn sie noch gesund sind - das
erleichtert den Einstieg und er-
möglicht günstigere Beiträge.
Wichtig beim Abschluss: Nicht
nur auf den Preis, sondern vor
allem auf die Leistungen achten,
die sich aus dem Kleingedruck-
ten ergeben. Folgende Bedin-
gungen sollte die BU der Ver-
braucherzentrale zufolge erfül-
len:
● Der Leistungsfall tritt ein,
wenn Versicherte ihren zu-
letzt ausgeübten Beruf nicht

mehr zu mindestens 50 Pro-
zent ausüben können.

● Der Versicherer unterlässt die
Prüfung, ob mit den Kennt-
nissen, Fähigkeiten und Er-
fahrungen des Versicherten

andere Tätigkeiten ausgeübt
werden können.

● Eine Berufsunfähigkeit liegt
dann vor, wenn Versicherte
voraussichtlich sechs Monate
lang zu mehr als 50 Prozent

berufsunfähig sind oder die-
ser Zeitraum bereits verstri-
chen ist.

● Die Berufsunfähigkeitsrente
fließt ab dem ersten Tag des
Sechs-Monats-Zeitraums -

und zwar auch rückwirkend.
Bei verspäteter Meldung wird
dieRentemindestensdrei Jah-
re lang rückwirkend gezahlt.

● Während der Leistungsprü-
fung haben Versicherte die
Möglichkeit, die Versiche-
rungsbeiträge zu stunden.
Denn das kann in dieser Zeit
finanzielle Entlastung brin-
gen.

● Haben Versicherte beim Ver-
tragsschluss Krankheiten oh-
ne Verschulden nicht angege-
ben - etwa, weil sie zu diesem
Zeitpunkt nicht zu erkennen
oder nicht diagnostiziert wa-
ren -, verzichten Versicherer
auf eine spätere Kündigung
oder Anhebung der Beiträge.

● DerVertraghatweltweiteGül-
tigkeit.

● Bei befristeter Anerkennung
einer Berufsunfähigkeit ver-
langt der Versicherer keine
Rückzahlung bereits gewähr-
ter Renten, falls sich heraus-
stellen sollte, dass der An-
spruch nicht gerechtfertigt
war. (dpa)

Details zählen: Gute BU-Tarife zahlen, wenn der zuletzt ausgeübte Job zu mindestens 50 Prozent
nicht mehr möglich ist. FOTO: NICO TAPIA

Gewinnen Sie Tickets für die
TUTANCHAMUN-Ausstellung in Hannover!
Das alte Ägypten wird wieder le-
bendig: Mit modernster Technik
und mehr als 800 detailgetreuen
Rekonstruktionen lässt die Ausstel-
lung „TUTANCHAMUN: Ein Immer-
sives Abenteuer“ die faszinierende
Welt des Pharaos eindrucksvoll auf-
erstehen. Ab dem 6. Mai können
Besucher in der Alten Druckerei in
Hannover eine immersive Zeitreise
antreten – von der spektakulären
Entdeckung des Grabes durch Ho-
ward Carter im Tal der Könige bis
hin zu den pulsierenden Straßen
Kairos.

Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung
verlost 5x2 Eintrittskarten. So kön-
nen Sie an der Verlosung teilneh-
men: Scannen Sie den QR-Code und
hinterlassen Sie auf unserer Gewinn-
spielseite Ihre Kontaktdaten. Teil-
nahmeschluss ist der 26.04.2026,
23:30 Uhr. Wir wünschen viel Glück!

ANZEIGE

Direkt zur
Verlosung:
Einfach den
QR-Code
mit dem
Handy
scannen.
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